
Anlage 2 
 

Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Siegen (Parkgebührenordnung) 
 
Synopse (es werden nur §§ erwähnt, bei denen sich Änderungen ergeben) 
 

Alte Fassung Neue Fassung 

Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im 
Gebiet der Stadt Siegen (Parkgebührenordnung) 

Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im 
Gebiet der Stadt Siegen (Parkgebührenordnung) 

§ 1 Gebührenpflicht § 1 Geltungsbereich 

 
§ 2 Gebührenhöhe 
 
2. Die Gebühr beträgt für jede angefangene 
Stunde der Inanspruchnahme 0,50 EUR, sofern 
im Folgenden nichts Anderes bestimmt ist. 
 
 

 
§ 2 Gebührenhöhe 
 

2. Die Gebühr beträgt für die erste halbe 
Stunde der Inanspruchnahme auf allen 
Parkplätzen 1,00 €. 

 
a) Für jede weitere angefangene 

Stunde der Inanspruchnahme in 
Parkhäusern und auf größeren 
Parkflächen (z. B. Bismarckplatz) 
beträgt die Gebühr 1,50 €. 

 
b) Für jede weitere angefangene 

Stunde der Inanspruchnahme auf 
Parkplätzen am Straßenrand beträgt 
die Gebühr 2,00 €. 

 
3. Für die Großparkplätze an der 

Siegerlandhalle, dem Zentralparkplatz 
Weidenau sowie dem Bismarckplatz ist 
der Erwerb eines Tagestickets möglich. 
Die Gebühren betragen für ein 
Tagesticket  

 
a. auf dem Parkplatz an der 

Siegerlandhalle 8,00 €, 
b. auf dem Zentralparkplatz 

Weidenau 6,00 € und 
c. auf dem Bismarckplatz 6,00 €. 

 

Auf dem Großparkplatz an der 
Siegerlandhalle ist ein Parkvorgang zum 
Besuch des Ticketshops von bis zu 30 
Minuten kostenfrei möglich.  

 

4. Die Gebührenpflicht entsteht für die 
erste viertel (Kurzzeitparkzonen) bzw. 
halbe Stunde in voller Höhe. Im 
Anschluss ist eine Buchung in kürzeren 



Intervallen und Zahlschritten möglich. 
Die buchbaren Zeiten sind von der 
gewählten Zahlart abhängig. Als 
Zahlarten stehen Barzahlung sowie 
digitale Bezahlsysteme (Smartparking) 
zur Verfügung. 
 

5. Die Gebührenerhebung erfolgt inklusive 
etwaig gesetzlich geschuldeter 
Umsatzsteuer. 

 
§ 3 Geltungsbereich der Parkraumkonzeption 
 

 
entfällt 

  
§ 3 Gebührenerhebung durch Dritte 
 

 
1.  Gebühren nach der Maßgabe dieser 

Parkgebührenordnung können außer an 
Parkscheinautomaten auch über die im 
Smartparking-Plattform e. V. vereinigten 
Anbieter von Handyparken entrichtet 
werden. 

 
2.   Die von diesen Anbietern erhobenen 

Parkgebühren werden nach § 2 berechnet 
und durch den jeweiligen Anbieter von 
dem Gebührenschuldner erhoben und 
entgegengenommen. Diese Parkgebühren 
werden von allen Anbietern an die 
Universitätsstadt Siegen abgeführt. Von 
den Anbietern sind entsprechende 
Nachweise für die Universitätsstadt 
Siegen zu führen. Bei Kurzzeitgebühren 
erfolgt die Berechnung minutengenau, d. 
h. anteilig je angefangener Minute. Der 
Endbetrag der Parkgebühr wird auf volle 
Cent-Beträge kaufmännisch gerundet. 

 

 
§ 6 Inkrafttreten 
 
Diese 2. Änderungssatzung tritt am 15.10.2019 in 
Kraft. 

 
§ 4 Inkrafttreten 
 
Diese 3. Änderungssatzung tritt am 01.10.2023 in 
Kraft. 

 

 




